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tungskostenbeitrag) jährlich
390 Franken. Der doppelte
Mindestbeitrag von 780 Fran-
ken ist erreicht, wenn
• Arbeitnehmende minde-
stens einen Lohn von 7800
Franken im Jahr,
• Selbständigerwerbende min-
destens ein Erwerbseinkom-
men von rund 15 000 Fran-
ken im Jahr
erzielen. Der Unterschied er-

gibt sich daraus, dass für
Selbständigerwerbende mit
Jahreseinkommen unter
46600 Franken reduzierte
AHV-Beitragssätze gelten, so
dass ein höheres Einkommen
nötig ist, um den doppelten
Mindestbeitrag zu erreichen.

Versicherte im Rentenalter
müssen beachten, dass AHV-
Beiträge erst auf Einkommen
über dem Freibetrag von
16800 Franken pro Jahr be-

zahlt werden können. Die
Beitragspflicht eines nicht-
erwerbstätigen Ehepartners
vor dem Rentenalter kann da-

her erst als erfüllt gelten,
wenn der im Rentenalter ste-

hende Gatte pro Jahr minde-
stens 24600 Franken Lohn
bzw. 31800 Franken selbstän-

diges Erwerbseinkommen er-
zielt.

Zu Ihrer Frage:
Wie meine Ausführungen zei-

gen, gilt es, verschiedene Fra-

gestellungen zu prüfen, was

aufgrund der Angaben in
Ihrem Schreiben folgendes
ergibt:
a) Ihre Situation
Aufgrund Ihres Schreibens
beziehen Sie eine IV-Rente.
Da die IV auch Viertels- oder
halbe IV-Renten ausrichten
kann, lässt sich nicht aus-
schliessen, dass Sie dennoch
sozialversicherungsrechtlich
als erwerbstätig gelten könn-
ten. Nachdem Sie jedoch da-

von nichts schreiben, nehme
ich an, dass Sie selber nicht
erwerbstätig sind.
b) Situation Ihrer Frau
Es gilt nun, den sozialversi-

cherungsrechtlichen Status
Ihrer Frau zu bestimmen, wo-
bei ich mich ebenfalls an die

Angaben in Ihrem Schreiben
halten muss. Demnach ergibt
sich folgendes:
Beitrüge aus
TeiZervverfostäfi^keif
Mit der Beschäftigung von
rund 10 Stunden pro Woche
ist Ihre Frau im Sinne der
AHV nicht «voll und dauernd
erwerbstätig», so dass der
tatsächliche Status anhand
einer Vergleichsrechnung ge-
klärt werden muss.

Für Ihre Frau werden jähr-
lieh AHV-Beiträge von rund
1100 Franken aus Erwerbs-

tätigkeit abgerechnet; sie

kann als erwerbstätig gelten,
wenn diese Beiträge minde-
stens dem halben Nicht-

erwerbstätigen-Beitrag ent-
sprechen.

Die Berechnung des Beitrages
der Nichterwerbstätigen ist in
der «Zeitlupe» 11/1996, S. 51,
näher umschrieben; dem-
nach wird bei Verheirateten
je vom halben Vermögen und
kapitalisierten Rentenein-
kommen ausgegangen, was

wegen der «gebrochenen»
Beitragsskala zu anderen Er-

gebnissen führt als die Tei-

lung des Beitrages aus den ge-
samten Grundlagen.
Ergebnis
Aufgrund des halben anre-
chenbaren Vermögens und
Renteneinkommens ergäbe
sich für Ihre Frau ein jährli-
eher Nichterwerbstätigen-
Beitrag von 707 Franken.

Da die Beiträge aus Er-

werbstätigkeit wesentlich hö-
her sind als der halbe Nicht-
erwerbstätigen-Beitrag kann
Ihre Frau AHV-rechtlich als

erwerbstätig gelten, auch

wenn Sie nur teilzeitlich an-
gestellt ist
c) Auswirkungen auf die
Beitragspflicht der Ehegatten
Nach der 10. AHV-Revision ist
die Beitragspflicht der Ehe-

gatten geschlechtsneutral ge-

regelt.
Da Ihre Frau aus Erwerbs-

tätigkeit mehr als den dop-
pelten Mindestbeitrag an die
AHV bezahlt, kann damit

»HEIMELIG« Pflegebetten
8274 Tägerwilen
Telefon 071/669 25 17

Die offizielle IV/EL- und Krankenkassen-
Mietstelle für Pflegebetten

Als offizieller Vertragspartner des
BSV (Bundesamt für Sozialver-

Sicherung) und des SVK (Schweiz.
Verband für Gemeinschaftsaufgaben
der Krankenversicherer) vermieten
und verkaufen wir CH-Qualitäts-
Betten mit sämtlichem Zubehör.

Lieferung/Abholung gem. gültigem Tarif
des Bundesamtes für Sozialversicherung

auch die Beitragspflicht des

nichterwerbstätigen Mannes
als erfüllt gelten. Sie müssen
also ab 1997 als Nichterwerbs-
tätiger selber keine Beiträge
mehr leisten, solange sich die
Verhältnisse nicht wesentlich
verändern (z.B. Änderungen
von Erwerbstätigkeit, Zivil-
stand oder Eintritt eines Gat-
ten ins Rentenalter).

Ihr Beispiel zeigt, wie kom-
plex nach der 10. AHV-Revi-
sion auch beitragsrechtliche
Fragen sein können. Im Rah-

men des Ratgebers können
denn auch keine rechtsver-
bindlichen Auskünfte erteilt
werden. Dies ist allein der

zuständigen Ausgleichskasse
vorbehalten. Meine Hinweise
können jedoch aufzeigen,
wann eine Rücksprache mit
der Ausgleichskasse angezeigt
ist, um eine konkrete Situa-
tion zu klären.

Dr. /Mr. Rudolf Tuor

Recht
Unterhaltsbeitrag
passiv vererblich
In der «Zeitlupe» 3/97, 5. 49,
hat mich für Artikel «Wenn die

Rente passiv vererblich ist»
schockiert. Leider ist m/r nicht
Mar, woraus man ersieht, oh ein

l/nferha/fsheifra£ an die ge-
sch/edene £he/rau nach dem

Ableben des geschiedenen Ehe-

mannes passiv vererh/ich ist. -
7ch Zehe seit vielen /ahren mit
meinem Freund unverheiratet

zusammen. £r ist geschieden
und zu C/nterhaltsheiträgen
gemäss Art. 151 ZGB und Art.
152 ZGB verp/Z/chtet, zahlbar
ohne zeit/iche Beschränkung,
a/so vermutZich his ans Lehens-
ende. Beim Lesen Ihres Art/kei
ist es sicher vielen ebenso ergan-

gen wie m/r: Ich konnte n/cht
glauben, was ich gelesen hatte.
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DesbaZb ware zch /toe« seZrr

äaakbar, wenn Sie mieb auf-
Wären könnten, was rfas be/ssf:

«[/nrer/za/rsfce/rra^ passiv ver-
erbZicb». ßestebt die Ge/abr,
dass dieser Passws aucb auf
mieb zuZre/fen könnte?

In der «Zeitlupe» 3/97 wurde
die Leseranfrage und damit
der massgebende Sachverhalt
etwas verkürzt wiedergege-
ben, so dass ich Ihr Bedürfnis
nach Klärung ohne weiteres
verstehe. Ich will nachfol-
gend versuchen, die Regeln
über die Vererblichkeit von
Scheidungsrenten in einem
Überblick darzulegen.

Stirbt der rentenverpflich-
tete geschiedene Ehegatte,
stellt sich die Frage nach der

passiven Vererblichkeit, mit-
hin, ob die Rentenschuld des

Erblassers auf die Erben über-

geht oder ob sie erlischt.
Stirbt dagegen der Rentenbe-

rechtigte, geht es um die Fra-

ge der aktiven Vererblichkeit,
d.h. ob der Rentenanspruch
des Erblassers auf die Erben

übergeht oder erlischt. Der
Vollständigkeit halber sei ver-
merkt, dass auch bei Unver-
erblichkeit des Rentenan-
spruchs die bis zum Tod des

Berechtigten bereits verfalle-
nen einzelnen Rentenforde-

rungen, also beispielsweise
die rückständigen, schon fäl-

lig gewordenen monatlichen
Unterhaltsbeiträge, aktiv und
passiv vererblich sind.

Nach neuerer Lehre und
Rechtssprechung beurteilt
sich die Frage der Vererblich-
keit der Scheidungsrente
nach Zweck und Inhalt der
konkreten Rentenverpflich-
tung. Die Unterhaltsersatz-
rente nach Art. 151 Abs. 1

ZGB und die Unterhaltsrente
(Bedürftigkeitsrente) nach
Art. 152 ZGB gehen sowohl
mit dem Tod des Rentenver-

pflichteten als auch mit dem
Tod des Rentenberechtigten
unter. Sie sind passiv und ak-

tiv unvererblich. Die grund-

sätzlich nicht vererbliche Un-
terhaltsersatz-, aber auch die

Bedürftigkeitsrente, kann in
einer Scheidungsvereinba-
rung als vererblich erklärt
werden. Aus der Verpflich-
tung zur Entrichtung einer le-

benslänglichen Rente kann
jedoch nicht geschlossen
werden, es handle sich um ei-

ne passiv vererbliche Rente.
Bei einer aus anderem

Rechtsgrund als Unterhalts-
ersatz nach Art. 151 Abs. 1

ZGB zugesprochenen Rente,
somit bei einer Rente als Ent-

Schädigung für Verlust von
Vermögensrechten oder An-
wartschaften, wird die pas-
sive Vererblichkeit bejaht,
während die aktive Vererb-
lichkeit umstritten ist.

Genugtuungsrenten ge-
mäss Art. 151 Abs. 2 ZGB sind
passiv vererblich und aktiv
unvererblich.

Im Einzelfall muss somit
zunächst geprüft werden, ob
die gerichtlich genehmigte
Scheidungsvereinbarung die
aktive oder passive Vererb-
lichkeit des Rentenanspru-
ches vorsieht. Ist das nicht der

Fall, so ist aufgmnd des Ur-
teils zu prüfen, aus welchem
Grunde die Rente zugespro-
chen worden ist. Im Zweifels-
falle ist davon auszugehen,
dass eine Rente, die als Unter-
haltsbeitrag oder als Unter-
haltsersatz bezeichnet wird,
sowohl aktiv als auch passiv
unvererblich ist. Wenn, was

nach meinen Kenntnissen
eher die Ausnahme ist, die
Rente als Entschädigung für
Verluste von Vermögensrech-
ten oder Anwartschaften oder
als Genugtuungssumme ge-
währt worden ist, wird dies in
den meisten Fällen wegen des

Ausnahmecharakters dieser
Rente im Urteil vermerkt sein.

In dem Sie konkret interessie-
renden Fall wurde die Rente
offenbar als Unterhaltsbei-
trag bezeichnet, weshalb sie

aktiv und passiv unvererblich
sein dürfte. Jedenfalls ist der

Teil der Scheidungsrente, der
sich auf Art. 152 ZGB stützt,
passiv und aktiv unvererblich.

Ehevertrag ändern?
i"cb fein /efzf 70/ä/iri^. Meine
Frau ist vor einigen /abren ge-
sterben. Wir baben in einem

Frbverfrag Verwandte und ße-

kannte a/s Erben eingesetzt -
/eider batten wir keine Kinder.
Leb besitze drei Figentemswob-

«ungen, eine davon bewobne
icb se/ber. Meine Lage bat sieb

nun geändert: Meine Verwand-

ten kümmern sieb wenig um
mieb - nur wenn sie etwas nötig
baben/ /cb babe ibnen dann im-
mer gegeben, beb babe nun eine

bebe Frau ge/xmden, die mir ab

und zu bii/t. Sie wobnt niebt bei

mir, kümmert und sorgt sieb
aber immer um mieb. beb babe

diese Frau reebt gern bekom-

men. Sie bat selber eine FamiZie,
aueb diese FamiZie ist nett zu

mir. Kann icb diese Frau aZs AZ-

Zeinerbin einsetzen? beb babe
noeb drei Geschwister; diese ba-
ben aZZes, was sie braueben.

Da der Erbvertrag zwischen
Ihnen und Ihrer Ehefrau ab-

geschlossen worden ist, d.h.
zweiseitig ist, kann er nicht
von Ihnen einseitig aufgeho-
ben werden. Zur Aufhebung
des Erbvertrages bedürfte es

der Mitwirkung beider ver-
tragsschliessenden Parteien,
was in Ihrem Fall nicht mehr
möglich ist, da Ihre Frau
schon verstorben ist. Der ein-
seitige Widerruf des Erbver-

träges ist nur unter sehr ein-
geschränkten Voraussetzun-

gen möglich, beispielsweise
bei Vorliegen eines Ent-
erbungsgrundes gegen den
Begünstigten. Sollte der Be-

günstigte als Partei den Erb-

vertrag zusätzlich zu Ihnen
und Ihrer Frau abgeschlossen

Erlebnisfahrten im Orient-Express
ab Fr.165-

Gotthard-Luino
«Sauschwänziebahn

«Schwäbsche Eisebahne»

3-Seen-Fahrt
Rund um den Bodensee

neu
Gourmet-Fahrten ab Fr. 135.-
«Rund um den Zürichsee»

reisebüro
mittelthurgau

Preise inkl. Bahnfahrt in der gebuchten Kate-

gorie, Mittags- oder Abendessen, musikali-
sehe Unterhaltung.

Bernerhaus • 8570Weinfelden
Tel. 071 626 85 85 • Fax 071 622 34 07

Winterthur • Amriswil • Kreuzungen • Frauenfeld • Eschlikon St.Gallen Einsiedeln

ZEITLUPE 5/97 51



und sich zu Gegenleistungen
verpflichtet haben, so wäre
bei Säumnis in der Erbrin-

gung dieser Gegenleistungen
durch den Begünstigten
ebenfalls der einseitige Wi-
derruf möglich. Aufgrund Ih-
rer Angaben scheint mir je-
doch diese Konstellation in
Ihrem Fall nicht gegeben zu
sein. Denkbar ist jedoch, dass

im Erbvertrag testamentari-
sehe Bestimmungen aufge-
nommen worden sind. Diese
sind daran erkennbar, dass

ihre Widerruflichkeit aus
dem Text des Erbvertrages
hervorgeht. Der Erbvertrag
könnte auch zugunsten des

überlebenden Ehegatten vor-
sehen, dass dieser über das Fr-
be ganz oder in einem be-
schränkten Rahmen frei ver-
fügen kann. Sollte dieser Fall

vorliegen, was Sie aufgrund
des Textes des Erbvertrages
überprüfen können, so kön-
nen Sie durch Testament über
Ihr Nachlassvermögen soweit
frei verfügen, als der Erbver-

trag Ihnen diese Befugnis ein-
räumt.

In diesem Zusammenhang
könnte ein kürzlich publi-
ziertes Urteil eines kantona-
len Obergerichtes von Inter-
esse sein: Ehegatten ohne
Nachkommen hatten erbver-

traglich vereinbart, dass im
Nachlass des erstversterben-
den Ehegatten der überleben-
de Ehegatte das gesamte Erbe

erhalten soll und dass im

Nachlass des zweitversterben-
den Ehegatten das Vermögen
an die beidseitigen Verwand-
ten je hälftig auszurichten
sei. Das Gericht anerkannte
ein Widerrufsrecht des über-
lebenden Ehegatten in sei-

nem Nachlass gegenüber sei-

nen eigenen Verwandten,
nicht jedoch gegenüber den
Verwandten des erstverstor-
benen Ehegatten.

Grundsätzlich können Sie

hingegen zu Lebzeiten über
Ihr Vermögen frei verfügen.
Allfällige Schenkungen zu
Lebzeiten könnten jedoch mit
den Verpflichtungen aus dem

Erbvertrag nicht vereinbar
und dadurch anfechtbar sein.

Empfehlenswert ist die Prü-

fung des jeweiligen Erbvertra-

ges und die Beratung durch
einen Anwalt oder Notar.

Ehevertrag auflösen?
Vor vierzig /aüre« üabe« wir
einen Eüeverfra^ ab^escü/ossen.
Nun sind wir a/t geworden - 84

und 89 /aüre u/t -, und die Zei-
ten üufcen sicir .geändert. Jn den

vergangenen /a/iren üafoe icü
vie/ gespart und nicüfs ausgege-
ben, was nieüt unbedingt nötig
war, aueb babe icb etwas von
meiner Schwester geerbt. Wenn
icb nun vor meinem Mann ster-

be, bann das ganze Vermögen

jemandem zu/a/ien, den icb gar
niebf benne. Wir baben beine

Eitern mebr und baben aueb

beine Kinder. Laut £/2evertra,g"

Über dem Nebel
über dem Alltag
über dem Durchschnitt.

Reha-Klinik
Arztlich geleitetes Kurhaus

Haslibergcr REHA-KLINIK Tel. 033/972 5^5 55

Hof
Jetzt mit neuen, sonnigen Südzimmern mit Balkon und

Panoramasicht im Neubau
Nach Hüft- und Kniegelenksoperationen, Herzinfarkt oder

Herzoperationen, zur besseren Diabeteseinstellung
und bei Erschöpfungszuständen

Arzte und Krankenschwestern im Hause, Physiotherapie, Schwimm- und Therapiebad,
Sauna und Fitnessgeräte. Regelmässig begleitete Spaziergänge,

Gruppenturnen, Wassergymnastik.

Lernküche und Pauscha/arrangements für D/abef/ker.

ist be/ meinem Ab/ebeu mein
Mau» /l/iemerbe. l/nferwe/cber
Bedingung bann man etwas än-
dem?

Ohne das Einverständnis Ih-
res Ehemannes können Sie

den bestehenden Ehevertrag
nicht aufheben oder abän-
dem. Lediglich im Falle der

Ehescheidung würde der Gü-
terstand aufgelöst und damit
der Ehevertrag dahinfallen.
Aufgrund der bestehenden
Gütergemeinschaft würde Ihr
Ehemann, sofern er Sie über-
lebt, das gesamte Vermögen
erhalten und könnte dann in
seinem Nachlass darüber te-
stamentarisch verfügen.

Selbst wenn Ihr Mann jetzt
ein Testament verfassen soll-
te, könnte er es später wider-
rufen und ersetzen.

Dr. zur. Marco B/aggi

Dr. med. Matthias Frank

Herzschrittmacher

Seif sieben /abre« trage icb
einen bferzscbr/ttmacber wegen
E/erzrüptümi/ssförapgCTj. /cbge-
be/eries /abrzurb/erzsebrittma-
cberbontrobe. Vor zwei /abren
sagte man m/r, icb bätte eine
bobe Reizsc/7we//e im Vorbop,
aberrfas sei niebt wichtig, in der

L/erzbammer /îmbfiom'ere a/ies

norma/. Dieses /abr sagte man

m/r, icb bätte beinen Eigen-

zbyf/zmus. /st dies a/ies barm-
/os? Kann die bobe Re/zscbweZ-

/e m'cbt behoben werden? Was

bedeutet «bein E/^enr/rvtL-
mus»?

Aus Ihrer Anfrage und dem

beigefügten Ausweis entneh-
me ich, dass Sie wegen einer

kurzfristigen Bewusstlosigkeit
infolge einer Störung der Er-

regungsleitung im Herzen
(AV-Block) seit sechs Jahren
einen Schrittmacher tragen.
Dieser verfügt über zwei Ka-

bei (Elektroden), eine in der

rechten Herzkammer, eine im
rechten Herzvorhof. So wird
die bei Ihnen gestörte elektri-
sehe Verbindung zwischen
den Herzvorhöfen und den

Herzkammern, die für ein ab-

gestimmtes Arbeiten des Her-

zens erforderlich ist, über-
brückt. Im günstigen Falle

(von dem ich nach Ihren
Angaben am ehesten ausge-
hen darf) erkennt die Vorhof-
elektrode, wann sich dieser
Herzabschnitt zusammen-
zieht. Über den Schrittma-
eher wird diese Information
an die Kammerelektrode wei-

tergeleitet, die daraufhin zum
richtigen Zeitpunkt den Im-
puls dafür geben kann, dass

die Herzkammern das einge-
strömte Blut in den Körper
weiterbefördern. Dies ist die
Arbeitsweise eines Zweikam-
merschrittmachers - sie ahmt
die natürlichen Abläufe im
Herzen weitgehend nach.

Sie fragen nun nach der

Bedeutung der Reizschwelle
im Vorhof. Diese gibt Aus-

kunft über die Energie, die Ihr
Schrittmacher aufwenden
muss, um den Herzvorhof
zum Schlagen zu bringen. Ist

die Reizschwelle hoch, wird
die Batterie mehr belastet. Da

aber Ihr Herzvorhof offenbar
selbständig schlägt, muss Ihr
Schrittmacher im Herzvorhof
nur die Aktivität «spüren»,
nicht aber einen Impuls ab-

geben. So erklärt sich die Aus-
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